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RS OGH 1988/12/6 10ObS288/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1988

Norm

ASVG §178

Rechtssatz

Wird eine frühere gewerbliche Tätigkeit aufgegeben und ereignet sich vor Ablauf eines Jahres ein Arbeitsunfall im

Rahmen einer nach dem BSVG versicherten Tätigkeit, so ist bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage auch die

frühere gewerbliche Tätigkeit zu berücksichtigen.

Entscheidungstexte

10 ObS 288/88

Entscheidungstext OGH 06.12.1988 10 ObS 288/88

Veröff: SZ 61/267 = SSV-NF 2/134
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